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lung, eine effektive Verwertung der landwirtschaftli
chen Rohstoffe für eine planmäßige stabile Versorgung 
der Bevölkerung in hoher Qualität gesichert wird. Da
bei obliegt ihnen, auf der Grundlage des ständig wach
senden Bewußtseins und der sich erhöhenden Qua
lifikation der Genossenschaftsmitglieder den Prozeß der 
Konzentration, Spezialisierung und Arbeitsteilung plan
mäßig so zu gestalten, daß schrittweise industriemäßige 
Formen der landwirtschaftlichen Produktion auf dem 
Wege der Kooperation entwickelt werden und größere 
Produktionseinheiten in der Tierproduktion entstehen. 
Sie stützen sich hierbei auf die Tätigkeit der Koopera
tionsverbände und Erzeugerbeiräte.

(2) Die VEB Kombinat Fleischwirtschaft, die Organe 
des sozialistischen Konsumgüter-Groß- und Einzel
handels sowie die WB Kühl- und Lagerwirtschaft ha
ben im Rahmen ihrer Leitungs- und Planungstätigkeit 
bei der Gestaltung der vertraglichen Beziehungen ihrer 
Betriebe darauf Einfluß zu nehmen, daß auf der Grund
lage einer Bedarfsforschung und der Warenfonds eine 
stabile, planmäßige und ständige Verbesserung der Ver
sorgung der Bevölkerung erreicht wird. Sie stützen sich 
hierbei auf die Tätigkeit der Erzeugnisgruppen.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten staatli
chen und wirtschaftsleitenden Organe und die VEB 
Kombinat Fleischwirtschaft haben in ihrer Leitungs
und Planungstätigkeit die auf staatlichen Plänen oder 
Orientierungsziffern beruhenden abgeschlossenen Wirt
schaftsverträge zu berücksichtigen. Sie sind verpflich
tet, Leitungs- und Planungsmaßnahmen, die eine Er
füllung vertraglicher Verpflichtungen beeinträchtigen, 
mit den Betrieben abzustimmen und Maßnahmen zur 
Abwendung von Vertragsverletzungen festzulegen. Ist 
die Aufhebung oder Änderung von Verträgen erforder
lich oder die Abwendung von Vertragsverletzungen 
nicht möglich, haben sie für einen finanziellen Aus
gleich der dem Betrieb entstandenen Aufwendungen 
oder Schäden zu sorgen. Diese Verpflichtung besteht 
nicht bei Verträgen, die mit der Entwicklungsrichtung 
des Betriebes im Widerspruch stehen.

' §3
✓

Aufgaben der Wirtschaftsverträge

Die Vertragspartner haben die Wirtschaftsverträge 
so zu gestalten und zu erfüllen, daß sie ausgehend vom 
Produkt und der dazugehörenden Technologie auf die 
weitere Steigerung der Produktion, auf eine Konzen
tration, Spezialisierung und Arbeitsteilung, auf den 
schrittweisen Übergang zu industriemäßigen Produk
tionsverfahren auf dem Wege der Kooperation sowie 
eine planmäßige stabile und kontinuierliche Versor
gung der Bevölkerung mit Fleisch und Fleischerzeug
nissen in hoher Qualität bei effektivster Verwertung 
des Rohstoffes Fleisch aktiv Einfluß nehmen.

§4

Organisation der Abnahme

Die Vertragspartner haben die Liefer- und Abnah
metermine so zu vereinbaren und die Disposition so zu 
treffen, daß eine rationelle und kurzfristige Abnahme 
der Erzeugnisse gesichert ist. Entstehen den Vertrags
partnern durch Nichteinhaltung von vereinbarten Lie
fer- und Abnahmezeiten zusätzlich Kosten, so sind

diese vom verursachenden Vertragspartner zu erstat
ten., In den Verträgen sollten Tourenzeitpläne mit To
leranzen vereinbart werden.

§5

Ausgleichslieferungen, vorfristige oder zusätzliche 
Lieferungen

(1) Die Lieferer sind berechtigt, Ausgleichslieferungen 
zwischen Schlachtrind und Schlachtschwein bzw. zwi
schen Rind- und Schweinefleisch bis zu 10 % vorzu
nehmen, ausgenommen sind Lieferungen zur Langla
gerung. Diese Ausgleichslieferungen sind nur zuläs
sig, wenn die Nichterfüllung der Vertragsmengen durch 
Umstände bedingt ist, die die Lieferer nicht abwenden 
konnten.

(2) Die Vertragspartner können eine vorfristige oder 
zusätzliche Lieferung oder die Aufholung von Liefer
rückständen vereinbaren. Bei überbezirklichen Liefe
rungen sind diese Vereinbarungen bei der Wochendis
position vorzunehmen. Die Vertragspartner sind ver
pflichtet, innerhalb von 2 Werktagen das Angebot an
zunehmen oder einen neuen Liefertermin zu benennen.

(3) Ist der Lieferer nicht in der Lage, die für einen 
Liefertag vertraglich vereinbarten Mengen bereitzu
stellen, so hat er den Besteller hiervon 2 Werktage 
vorher bzw. bei der Wochendisposition zu informieren.

§ 6

Lieferungen aus Sperrbezirken und Schutzzonen

(1) Die Lieferungen von Schlachttieren aus Sperrbe
zirken und Schutzzonen erfolgen auf Grund von Ent
scheidungen der zuständigen Bezirkstierärzte. Die Be
zirkstierärzte haben in Abstimmung mit den VEB Kom
binat Fleis.chwirtschaft hierfür einen entsprechenden 
Schlachtbetrieb zu benennen. Überbezirkliche Lieferun
gen von Fleisch aus Sperrviehschlachtungen sind zwi
schen den zuständigen Bezirkstierärzten abzustimmen.

(2) Der Lieferer ist verpflichtet, beim Transport von 
Schlachttieren und Fleisch aus Sperrbezirken und 
Schutzzonen die seuchenhygienischen Bestimmungen zu 
beachten und den Begleitpapieren oder Frachtbriefen 
ein Veterinärzeugnis beizufügen.

§7

Transport

(1) Die Betriebe der VEB Fleischwirtschaft haben 
den Transport der Schlachttiere ab Hof der LPG, VEG 
und ihrer kooperativen Einrichtungen zu organisieren. 
Die LPG, VEG und ihre kooperativen Einrichtungen 
sind für die fachgerechte Beladung verantwortlich. 
Soweit die Transportkapazitäten der Betriebe der VEB 
Kombinat Fleischwirtschaft nicht ausreichen, haben 
die LPG, VEG und ihre kooperativen Einrichtungen als 
Zwischenlösung die Schlachttiere bis zur vereinbarten 
Abnahmestelle anzuliefern.

(2) Für die Lieferungen zwischen den Betrieben der 
VEB Kombinat Fleisch Wirtschaft ist der Lieferer im 
Aufträge des Bestellers zur Verladung der Schlacht-


